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Stand der Information: 03-2011  
 
NADA-Code 
 
Im Jahr 2011 gilt nach wie vor der NADA-Code 2009 (in der revidierten Fassung = 
Version 2.0 vom 01.07.2010) sowie der „Standard für Meldepflichten“ (ebenfalls Ver-
sion 2.0 vom 01.07.2010). Wir bitten dringend um Beachtung! 
 
Der NADA-Code 2.0 befindet sich im Downloadbereich des DTV unter 
www.tanzsport.de \ Download \ Anti-Doping. 
 
Dort finden sich auch weitere Dokumente mit Informationen zum aktuellen Regelwerk 
der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA). 
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Testpooleinteilung ab 01.01.2011 
 
 
Testpool DTV und Deutscher Rock'n'Roll- und Boogie- Woogie-Verband e.V.: 
 
Der Testpool besteht aus dem RTP bzw. IRTP, dem NTP sowie dem ATP. Diese 
werden gemäß § 4 von der NADA nach Absprache mit dem DTV festgelegt. Sie set-
zen sich seit 2009 wie folgt zusammen: 

 
RTP bzw. IRTP (= International Registered Testingpo ol): 
Festlegung durch die IDSF (International Dance Sport Federation) 
 
NTP (= Nationaler Testpool) 
Alle A-Kader-Paare, sofern sie nicht schon dem RTP bzw. IRTP angehören 
 
ATP (= Allgemeiner Testpool): 
�  B-Kader-Paare (DTV und DRBV) 
�  C-Kader-Paare 
�  DC-Kader-Paare 

 
A- und B-Kader-Formationen des DTV 

 
Hinweis: die Zuordnung der drei A-Kader-Formationen zum ATP wird nur un-
ter der Prämisse gewährt, dass die (derzeit drei) Formationen Team-
Whereabouts (Quartalsabmeldungen) bei der NADA abgeben und einen 
Rahmentrainingsplan zur Verfügung stellen. 

 
 
Meldepflichten: 
 

RTP bzw. IRTP (= International Registered Testingpo ol): 
ADAMS, Quartalsmeldungen + 1 Std. Regelung 

 
Der Athlet bzw. die Athletin benennt für jeden Tag eine Stunde zwischen 6 und 23 Uhr, in der 
er/sie an einem vorher benannten Ort anzutreffen sein muss. Die Stunde muss jeweils gegen 
Ende eines Quartals (am 25. des entsprechenden Monats) für die nächsten drei Monate im 
Voraus benannt werden, kann aber jederzeit verändert bzw. aktualisiert werden. Wird der Ath-
let bzw. die Athletin in dieser Stunde vom Kontrolleur nicht am benannten Ort angetroffen, be-
kommt er/sie einen so genannten Strike für ein Kontrollversäumnis.  
 
NTP (= Nationaler Testpool) 
ADAMS, Quartalsmeldungen 
 
ATP (= Allgemeiner Testpool): 
Rahmentrainingsplan per Mail, Fax oder Post (Vorlage NADA), Änderungen 
der Adresse oder Telefonnummer. Ansonsten keine Abmeldepflichten!  
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Adressänderungen & Rahmentrainingsplan 
 
Die Athletinnen und Athleten des Allgemeinen Testpools (ATP) sind verpflichtet, die 
NADA stets über den Rahmentrainingsplan zu informieren. Athleten des ATP unter-
liegen somit keinen Abmeldepflichten, können aber jederzeit unangemeldet kontrol-
liert werden. 
 
Bitte verwenden Sie das Formular „Athleten-Meldeformular für den ATP“! 
 
 
 
 
 
 
Adress- und Namens-
änderungen sind umgehend 
dem DTV und der NADA 
mitzuteilen! 
 
 
 
Änderungen können 
 
a) formlos per Mail / per Fax / 

per Post oder 
 
b) mit Hilfe des nebenstehen-

den Formulars an die 
NADA gemeldet werden. 

 
 

 
 

��� �  Das Formular ist auf der NADA-Homepage im Downloadbereich 
 �  Formulare zu finden. 
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Unangekündigte Trainingskontrollen 
 
Das mit dem DOSB und dem BMI abgestimmte Dopingkontrollsystem der NADA 
sieht bereits seit dem Jahr 2008 eine deutliche Erhöhung der Kontrolldichte bei den 
Trainingskontrollen vor. Dies betrifft auch den Deutschen Tanzsportverband. 
 
Die NADA wird auch im Jahr 2011 rund 60 Kontrollen bei den Tanzsportlern mit Ka-
derzugehörigkeit (A-, B-, C- und DC-Kader) durchführen. Alle Tanzsportler/innen mit 
Kaderzugehörigkeit sind daher aufgerufen, sich mit dem Regelwerk vertraut zu ma-
chen und den Pflichten als Turniersportler und Kadermitglied sorgfältig nachzukom-
men. 
 
Informationsmöglichkeiten: www.nada-bonn.de 
 www.wada-ama.org 
 www.dopinginfo.de 
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Liste der verbotenen Wirkstoffe und Methoden 2011 
 
 

Seit 1. Januar 2011 gilt auch eine neue Liste der verbotenen 
Wirkstoffe und Methoden 2011  der WADA. Die neue Verbots-
Liste ist zusammen mit der Beispielliste zulässiger Medika-
mente 2011  auf der Homepage der NADA zu finden. 
 

 

  
 
Wenn ein Kaderangehörige(r) bei einem Medikament unsicher ist, kann er / sie sich 
per E-Mail an den Verbandsarzt Thomas Wirth   ( wirth@tanzsport.de )   wenden. 
In dringenden Fällen kann auch in der Praxis unter  ����    07141 / 462811 angerufen 
werden. 
 
 
Medikamentenanfragen können auch direkt an die NADA gerichtet 
(�  Menü „Medizin“) werden. 
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Medizinische Ausnahmegenehmigungen 
 
Medikamente, deren Wirkstoffe auf der Dopingverbotsliste stehen, dürfen unter be-
stimmten Voraussetzungen trotzdem verwendet werden. Eine Zulassung für diese 
Wirkstoffe ist auf Antrag möglich. Detaillierte Auskunft zum Ablauf der Medizinischen 
Ausnahmegenehmigungen (TUE = Therapeutic Use Exemption) und die hierfür er-
forderlichen Formulare gibt es auf der NADA-Homepage:  www.nada-bonn.de  
unter dem Menüpunkt Medizin. 
 
��� �  Achtung:  Asthmasprays 
 
 
Salbutamol, Salmeterol und Kortisonsprays zur Inhalation 
sind ab dem 01.01.2011 nicht mehr im Vorfeld bei der 
NADA anzeigepflichtig. Die Anwendung dieser Substan-
zen muss aber weiterhin bei einer Dopingkontrolle auf 
dem Kontrollformular angegeben werden. Zusätzlich kann 
der Sportler bei der Kontrolle eine schriftliche Bescheini-
gung des behandelnden Arztes über die Anwendung vor-
legen. 
Dazu bietet die NADA ein einfaches Formular an, die schriftliche Bescheinigung kann 
aber auch formlos erfolgen. Das Formular muss der NADA nicht übersendet werden. 
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��� �  Achtung:  Es kann hier international durchaus andere Regelungen geben. Man-
che Verbände verlangen nach wie vor einen Eintrag in ADAMS. Bitte erkundigen Sie 
sich vor einem internationalen Start rechtzeitig beim zuständigen Sportfachverband. 
 
Für die anderen so genannten Beta-2-Agonisten (= krampflösende Asthma-Sprays) 
hat sich nichts geändert, hier gelten die Regelungen weiter: Angehörige des RTP 
und NTP benötigen im Vorfeld eine medizinische Ausnahmegenehmigung, Angehö-
rige des ATP müssen im Falle eines von der Norm abweichenden Analyseergebnis-
ses eine rückwirkende Ausnahmegenehmigung beantragen. Dies gilt auch für Kom-
binationspräparate, die neben einem Beta-2-Agonisten ein Glukokortikoid (= „Korti-
son“) enthalten. 
 
Infusionen 
 

 

Intravenöse Infusionen sind nach wie vor verboten 
und bedürfen im Vorfeld einer Standard-TUE, es sei 
denn, sie werden rechtmäßig im Zuge von Kranken-
hauseinweisungen oder klinischen Untersuchungen 
verabreicht. Der notfallmäßigen Gabe einer Infusion 
sollte immer ein Besuch im Krankenhaus folgen und 
der Krankenhaus-Bericht als Anzeige an die NADA 
gesendet werden. 

Nach Rücksprache mit der WADA sind Kurzinfusionen z.B. von Antibiotika möglich, 
wenn die verabreichte Substanz erlaubt ist, das Volumen von 50 ml nicht überschrit-
ten wird sowie der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Gaben mindestens 6 
Stunden beträgt. 
 
Glukokortikoide (= “Kortison“) 
 
Glukokortikoide sind entzündungshemmende Hormone, die in 
der Nebennierenrinde gebildet werden. Therapeutisch sind die 
Glukokortikoide vielfältig verwendbar, beispielsweise zur Be-
handlung von Allergien, Asthma und Entzündungen.  
Die systemische Gabe von Glukokortikoiden, d.h. oral (= schlucken), intravenös (per 
Injektion oder Infusion in eine Vene), rektal (= Zäpfchen) oder intramuskulär (= Sprit-
ze in einen Muskel) ist gemäß der WADA Verbotsliste im Wettkampf verboten bzw. 
darf bei einer Wettkampfkontrolle nicht nachgewiesen werden.  
Außerhalb von Wettkämpfen ist die systemische Anwendung von Glukokortikoiden 
gemäß der WADA-Liste möglich. Allerdings können manche Glukokortikoide unter 
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Umständen lange nachgewiesen werden. Im Zweifel sollte der Athlet sich mit dem 
behandelnden Arzt beraten und ggf. nicht an einem Wettkampf teilnehmen. 
 
Chronisch krank? 
Eine durchgehend erforderliche systemische Behandlung ist an eine Medizinische 
Ausnahmegenehmigung (TUE) gebunden. Dabei handelt es sich um die Behandlung 
chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder 
rheumatischer Erkrankungen. 
 
Sollte im Rahmen einer Notfallbehandlung (z.B. allergischer Schock) der systemi-
sche Einsatz von Glukokortikoiden erforderlich sein, muss anschließend vom behan-
delnden Arzt ein Bericht verfasst werden, der bei der NADA zu hinterlegen ist. 
 
Nicht-systemisch oder inhalativ 
Nicht-systemische Anwendungen wie Injektionen in große Gelenke, an Sehnen oder 
Muskelansätze sowie auch die inhalative Anwendung von Glukokortikoiden müssen 
ab dem 1.1.2011 nicht mehr im Vorfeld über eine "Erklärung zum Gebrauch" (Decla-
ration of Use) bei der NADA angezeigt werden. Ihr Einsatz muss aber auf dem Do-
ping-Kontrollformular erwähnt werden. 
 
Dermale und lokale Anwendung 
Die dermale (= auf der Haut) Anwendung und die lokale Anwendung von Glukokorti-
koiden an den Augen, im Gehörgang, in der Mundhöhle und in der Nase muss nicht 
bei der NADA angezeigt werden. 
 
��� �  Achtung:  Die Einnahme bzw. Anwendung von Kortison muss bei einer Doping-
kontrolle unbedingt auf dem Kontrollformular angegeben werden! Wird dies ver-
säumt, kann ggf. eine Sanktion ausgesprochen werden. 
 
 
Weitere wichtige Informationen sind auf der NADA-Homepage www.nada-bonn.de  
unter dem Menüpunkt Medizin zu finden: 
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NADAMED – Medikamentendatenbank der NADA 
 
Die NADAMed Medikamentendatenbank soll es Sportlern 
und Betreuern ermöglichen, eine leicht zugängliche und 

schnelle Auskunft über die Dopingrelevanz von Medikamenten zu erhalten. Die Da-
tenbank enthält einer Auswahl häufig verschriebener oder angefragter Medikamente. 
Bei allen handelt es sich um in Deutschland durch das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte zugelassene oder registrierte Präparate. Medikamente aus an-
deren Ländern sind nicht aufgeführt.  
 
Basis dieser Datenbank ist die Liste von bislang bei der NADA nachgefragten sowie 
häufig verschriebenen Medikamente. Sie umfasst zurzeit knapp 3.000 Medikamente 
und Wirkstoffe und wird ständig erweitert. Die Auswahl ist subjektiv und soll haupt-
sächlich jene Präparate erfassen, die bei Sportlern häufiger zur Anwendung kom-
men. 
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Abbildung: Abfrageergebnis NADAmed 
 
Beispiel: Wick MediNait = Medikament, das die Wirkstoffe Dextromethorphan, Pa-

racetamol, Ephedrin und Doxylamin enthält. Es wird bei Erkältungskrank-
heiten und grippalen Infekten als Medikament für die Nacht eingesetzt. 

 

 
 
 
Warnung vor kontaminierten Nahrungsergänzungsmittel n 
 
In den letzten Jahren wurden etliche Fälle von verunreinigten Nahrungsergänzungs-
mitteln publik. Die Gefahr ist dadurch aber noch lange nicht vorbei. Nach wie vor 
werden zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel entdeckt, die kontaminiert sind. Vor 
der Einnahme dieser Stoffe wird deshalb ausdrücklich gewarnt! 
 
Verschiedene Nahrungsergänzungsstoffe können dem Dopingverbot unterliegende 
Steroidhormone (bzw. Vorläufersubstanzen derselben) enthalten, auch ohne dass 
das aus den Herstellungsangaben ersichtlich ist. Konsumieren Athleten solch konta-
minierte Nahrungsergänzungspräparate, können anschließend abgegebene Doping-
kontroll-Urinproben positive Analysenbefunde wie bei der Einnahme verbotener Ste-
roidanabolika (z.B. von Nandrolon) liefern. 
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Nach dem gültigen Dopingreglement erfüllt dies den Tatbestand des Dopings! Es ist 
daher eindringlich vor der Anwendung von Nahrungsergänzungsstoffen zu warnen, 
da das Risiko zurzeit nur von den Konsumenten getragen wird 
 
Auf der DTV-Homepage im Shop unter �  inter@ktiv �  Shop bietet der DTV seinen 
Mitgliedern die Möglichkeit, die (offiziell als Ausrüster zugelassene) Nahrungsergän-
zung der Deutschen Olympiamannschaft zu bestellen. Hierbei ist davon auszugehen, 
dass keine Kontaminationsgefahr besteht. 
 
 
 

  


